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Amtliche Mitteilungen

348. Ausschreibung von (Pflichtschulcluster- und Schul-)Leitungsstellen an
allgemeinbildenden Pflichtschulen/Pflichtschulclustern in der Steiermark

(Geschäftszahl: VILe4/60-2023)

Im Bereich der Bildungsdirektion für Steiermark werden unter Hinweis auf § 26 Landeslehrer-Dienstrechts-
gesetz – LDG 1984, BGBl. Nr. 302, in der geltenden Fassung, in Verbindung mit dem Landesvertragslehr-
personengesetz 1966, folgende Leitungsstellen an allgemeinbildenden Pflichtschulen bzw. Pflicht-
schulclustern ausgeschrieben:

CLUSTERLEITUNG PFLICHTSCHULCLUSTER

 Pflichtschulcluster Volksschulen Schladming
 Pflichtschulcluster Irdning
 Pflichtschulcluster Preding
 Pflichtschulcluster Zeltweg
 Pflichtschulcluster VS Weiz und ASO Weiz
 Pflichtschulcluster Liesingtal
 Pflichtschulcluster Mariazell

SCHULLEITUNG ALLGEMEINBILDENDE PFLICHTSCHULEN 

Bezirk Bruck-Mürzzuschlag
 VS St. Marein im Mürztal
 MS Dr. Th. Körner - Kapfenberg
 MS Bruck/Mur (mit sportlichem Schwerpunkt)
 MS Kapfenberg - Stadt

Bezirk Deutschlandsberg
 MS 1 Deutschlandsberg

Bezirk Graz-Stadt
 VS Graz - Neuhart
 VS Graz - Brockmann
 VS Graz - Rosenberg
 MS Graz - St. Andrä
 PTS Graz 
 Heilstättenschule Graz

Bezirk Graz-Umgebung
 VS Pirka

Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 
 VS Ilz
 MS Grafendorf

Bezirk Leibnitz
 MS Wildon



Bezirk Leoben
 MS Pestalozzi Leoben

Bezirk Liezen
 VS Ramsau am Dachstein
 VS Haus

Bezirk Murau
 MS Neumarkt
 MS St. Lambrecht

Bezirk Murtal
 VS Knittelfeld Landschach

Bezirk Südoststeiermark
 MS Paldau
 MS Fehring
 MS St. Stefan im Rosental
 VS Gnas

Bezirk Voitsberg
 VS Maria Lankowitz
 MS Edelschrott

Bezirk Weiz
 VS Pischelsdorf
 VS Sinabelkirchen
 MS Sinabelkirchen

LANDESBERUFSSCHULEN

 derzeit keine Ausschreibung

Diese Leitungsstellen sind der Verwendungsgruppe L 2a 2 bzw. der Entlohnungsgruppe pd zugeordnet. 
Der Dienstort ist die jeweilige (Stadt-/Markt-)Gemeinde in Bezug auf den Pflichtschulcluster- bzw. Schul-
standort.

1. Aufgabenfelder:
Mit der Funktion ist die Leitung einer Schule im Sinne der dienstrechtlichen Bestimmungen in Verbindung 
mit § 56 Schulunterrichtsgesetz – SchUG, verbunden.
Dazu gehören insbesondere die Aufgabenfelder/Verantwortungsbereiche, die unter 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html beim Anforderungsprofil für 
Schulleiterinnen/Schulleiter angeführt sind.
Die Pflichtschulcluster-Leitung ist ebenfalls eine Leitungsfunktion im Sinne des § 26 LDG 1984. Grundsätz-
lich sind auf die Pflichtschulcluster-Leitung die Bestimmungen über die Schulleitung anzuwenden. Der 
Pflichtschulcluster-Leitung obliegt die Leitung des Clusters in pädagogischer, in rechtlich-organisatorisch-
administrativer, in personeller und in wirtschaftlicher Hinsicht sowie die Vertretung der im Pflicht-
schulcluster zusammengefassten Schulen nach außen (§ 26d LDG 1984).

https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/lehr/ausschr/profilschulleitung.html


2. Voraussetzungen für die Bewerbung um diese Funktion sind:

Allgemeine Voraussetzungen:
- Erfüllung der allgemeinen Anstellungserfordernisse (§ 4 LDG 1984)
- Erfüllung der einschlägigen Verwendungserfordernisse der Anlage 1 des LDG 1984 bzw. des

§ 14 Abs. 2 Landesvertragslehrpersonengesetz 1966 – LVG, in Verbindung mit den 
§§ 26 ff LDG 1984 (entsprechende Lehramtsprüfung)
Für den Bereich der Schulleitungsstellen an allgemeinbildenden Pflichtschulen gelten die Er-
nennungserfordernisse durch die Erfüllung der Erfordernisse für eine der Schularten der allge-
meinbildenden Pflichtschulen als erbracht. Die Ernennungserfordernisse für eine Pflicht-
schulcluster-Leitung gelten durch die Erfüllung der Erfordernisse für eine der Schulen im Clus-
ter als erfüllt.

- Vorliegen einer mindestens fünfjährigen erfolgreichen Lehrpraxis an Schulen im Sinne der Er-
fordernisse des § 26 Abs. 6 Z 2 LDG 1984

- für eine Pflichtschulclusterleitung zusätzlich die erfolgreiche Absolvierung des „Schulmanage-
mentkurses – berufsbegleitender Weiterbildungslehrgang“

- Vorliegen der erforderlichen persönlichen, fachlichen und pädagogischen Eignung und der er-
forderlichen Führungs- und Managementkompetenzen

Besondere Kenntnisse und Fähigkeiten:
- Leitungskompetenzen, Organisationstalent, Personalentwicklungskompetenzen
- Kompetenzen und Praxis im Projekt- und Qualitätsmanagement
- Kompetenzen und Praxis in für die Schulleitung einschlägigen pädagogischen und administra-

tiven Handlungsfeldern (§ 56 SchUG)
- Erfahrungen in der Kooperation mit schulischen, schulbehördlichen und außerschulischen Ein-

richtungen (z.B. Wirtschaft, Kunst, Kultur, Sport) bzw. internationale Erfahrungen
- Aus-/Weiterbildungen, insbesondere im Bereich Management
- Kommunikationskompetenz, Verhandlungsgeschick sowie ein hohes Maß an sozialer Kompe-

tenz
- grundlegende EDV-Kenntnisse

Die Bewerbungen samt Beilagen sind von (im aktiven Schuldienst stehenden) Bewerberin-
nen/Bewerbern direkt bei der Bildungsdirektion für Steiermark entweder digital (bewerbung-leiter-
stelle.ps@bildung-stmk.gv.at) oder postalisch (Bildungsdirektion für Steiermark, Körblergasse 23, 
8011 Graz), jedenfalls jedoch nur einmal, bis spätestens 19.05.2023 (Freitag) einzubringen. Das in der 
Anlage übermittelte Bewerbungsformular ist der Bewerbung ausgefüllt und unterschrieben beizule-
gen.

In der Bewerbung sind verpflichtend
1. die persönliche, fachliche und pädagogische Eignung,
2. die Führungs- und Managementkompetenzen und
3. die Leitungs- und Entwicklungsvorstellungen für die angestrebte Funktion unter Einbeziehung von 
Gender- und Diversity-Aspekten darzustellen und die Gründe anzuführen, die die Bewerberin/den Be-
werber für die Ausübung dieser Funktion als geeignet erscheinen lassen. Insbesondere sind auch Kom-
petenzen und Ausbildungen darzulegen, welche einen Bezug zu den jeweiligen schulstandort-spezifi-
schen Anforderungen (z.B. Schulschwerpunkten) aufweisen.

Die Bewerberinnen und Bewerber haben sich einem Auswahlverfahren zu unterziehen. Dieses umfasst ein 
Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor einer 
weisungsfreien Begutachtungskommission, die ein Gutachten über die Eignung der Bewerberinnen und 
Bewerber erstellt.

mailto:bewerbung-leiterstelle.ps@bildung-stmk.gv.at
mailto:bewerbung-leiterstelle.ps@bildung-stmk.gv.at


Für die Ausübung der Funktion gebührt zusätzlich zum Gehalt/Monatsentgelt eine Dienstzulage.
Das Mindestgehalt der Schulleiterin/des Schulleiters ergibt sich

- in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis nach der Einstufung als Landeslehrperson nach 
§ 55 Abs. 1 Gehaltsgesetzes 1956 – GehG, und der Leiterzulage gemäß § 57 Abs. 2 GehG bzw. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG 1984,

- in einem Vertragsverhältnis nach der Einstufung als Landesvertragslehrperson nach § 90e 
Abs. 1 Vertragsbedienstetengesetz 1948 – VBG, und der Leiterzulage gemäß § 57 Abs. 2 GehG bzw. 
§ 106 Abs. 2 Z. 10 LDG 1984,

- in einem vertraglichen Dienstverhältnis „Pädagogischer Dienst“ nach der Einstufung als Landesver-
tragslehrperson nach § 18 Abs. 1 LVG und der Leiterzulage gem. § 20 Abs. 2 LVG.

Auf die geltenden Verwendungsbeschränkungen im Sinne des § 28 LDG 1984 bzw. § 6c VBG (keine Ver-
wendung von z.B. verheirateten oder verwandten Lehrpersonen im dienstlichen Verhältnis der Über- und 
Unterordnung an derselben Schule) wird hingewiesen.

Die Bildungsdirektion für Steiermark lädt Frauen ausdrücklich zur Bewerbung ein.

Die im Zuge der Bewerbung bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden durch die Bildungs-
direktion zum Zweck des Auswahlverfahrens und des Personalmanagements verarbeitet. Aufwendungen 
im Zusammenhang mit der Bewerbung bzw. dem Auswahlverfahren werden nicht ersetzt.

Veröffentlichung: Mai 2023

Ende der Bewerbungsfrist: 
19.05.2023, 24:00 Uhr (Zeitpunkt des Einlangens bei der Bildungsdirektion für Steiermark)

Die Bildungsdirektorin: HRin Elisabeth Meixner, BEd

Hinweis: Bewerbungsformular: siehe Homepage der Bildungsdirektion Steiermark

349. Verordnung der Bildungsdirektion für Steiermark über
die Auflassung der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit

„3D-Tech-Center“ der HTBLVA Graz-Ortweinschule
(Geschäftszahl: ISAM1/1054-2023)

Die Bildungsdirektion für Steiermark hat auf Grund des § 128c Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes, 
BGBl. Nr. 242/1962, in der geltenden Fassung, verordnet:

§ 1 Auflassung

Die Bildungsdirektion für Steiermark gibt gemäß § 128c Abs. 3 SchOG bekannt, dass das „3D-Tech-Center“ 
der HTBLVA Graz-Ortweinschule, Körösistraße 157, 8010 Graz, seine Geschäftstätigkeit beendet hat und 
die Einrichtung aufgelassen wird.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt rückwirkend mit 31. Dezember 2022 in Kraft.

Für die Bildungsdirektorin: Dr. Martin Kremser



350. Dank und Anerkennung

Der Herr Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und Forschung hat für langjährige pädagogische Tä-
tigkeit im österreichischen Schulwesen, Prof.in OStRin Mag.a Hildegard Stary, HBLW Murau, Dank und 
Anerkennung anlässlich der Versetzung in den Ruhestand, ausgesprochen.

Die Frau Bildungsdirektorin der Bildungsdirektion für Steiermark hat 

für langjähriges und erfolgreiches Wirken im Dienste des steirischen Pflichtschulwesens, VOLin Anita 
Schneeberger, MS Wolfsberg i.Sch., Roland Schweiger, Toni Schruf-VS Mürzzuschlag, vor allem aber für 
die wertvolle Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern, Dank und Anerkennung anlässlich der Versetzung 
in den Ruhestand, 

für besonderes Wirken im Interesse der Schule, 
Michaela Koch, MS Eibiswald, vor allem für die umsichtige und konstruktive Leitertätigkeit an der MS Ei-
biswald, Bianca Kremser, BEd, MS Gamlitz, vor allem für die umsichtige und konstruktive Leitertätigkeit 
an der MS Gamlitz, Romana Schwindsackl, BEd, VS St Veit a.V., vor allem für die umsichtige und enga-
gierte Leitung der VS St. Veit a.V. und der VS Ehrenhausen, Mag.a Andrea Stain, MS Preding, vor allem 
für die umsichtige und engagierte Leitung des Pflichtschulclusters Preding, Ralph Pacher, BEd, VS Tobel-
bad, vor allem für das außerordentliche Engagement als Leiterstellvertreter und Standortkoordinator, 
Dank und Anerkennung,
Sonja Kolleger, VS Tobelbad, vor allem für das außerordentliche Engagement bei der Organisation und 
Durchführung von Schulveranstaltungen, Michael Bogner, BEd, MS Fehring, vor allem für die überaus en-
gagierte und gewissenhafte Betreuung des IT-Netzwerkes der MS Fehring, Christine Pichler, Anita 
Schnedl, beide VS St. Marein b. Neumarkt, vor allem für den überaus engagierten Einsatz und die hervor-
ragende Mitarbeit für die Verleihung des steirischen Gütesiegels für Begabungs- und Begabtenförderung, 
Dank und Anerkennung,

Elisa Bignetti, BEd, Mirjam Douschan, BEd, Nadine Hiden, BEd, Lara Hohenberger, BEd, Elke Holas-
Jäckel, BEd, Miriam Krammer, BEd, Heidemarie Plank, Liselotte Primschitz, MSc BEd, Michaela Raith, 
BEd, alle Priv. MS Ursulinen Graz, Silke Brunthaler-Lux, BEd, Martin Kraxner, Margit Maierhofer, BEd, 
Herbert Nussitz, BEd, Ing. Daniel Rössler, BEd, alle MS Gröbming, Julia Elmer, BEd, Michaela Leber, 
MEd BEd, Iris Reiter, BEd, alle VS Allerheiligen b. Wildon, DI Andreas Fritz, Sabine Fröhlich-Jagsch, 
Mario Nöhrer, BA, alle MMS Gerlitz Hartberg, Elke Gassler, Adida Opresnik, BEd, Barbara Pirker, BEd, 
alle VS Graz-Triester, RLin Veronika Grabner, MS Ilz, Claudia Holzmeister, BEd, Alexandra Kraus, BEd, 
Sarah Leitgeb, BEd MEd, alle VS Tobelbad, Dr.in Ruth Kasinger, MSc BSc, VS Graz-Gösting, Andrea 
Koch, Lisa Maria Krug, BEd, Patricia Ulbing, BEd, Gabriela Wango, BEd, alle VS Wundschuh, Andrea 
Legat, BEd, Margit Pirowitsch, Barbara Plösch, Susanne Rock, alle VS Zwaring-Pöls, Patrick Rieger, 
BEd, MS E. Staudinger Leibnitz, Mag.a Christina Zöhrer, MS Spielberg, in Würdigung der besonderen Ver-
dienste auf dem Gebiete der Erziehung und des Unterrichtes, sowie für das engagierte Wirken im Interesse 
der Schule, Dank und Anerkennung, 

ausgesprochen.
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